
Forum Senioren Meckenheim e.V.

Beitragsordnung

Verein Forum Senioren Meckenheim
(nachfolgend Verein genannt)

§ 1 Grundsatz

Diese  Beitragsordnung  ist  nicht  Bestandteil  der  Satzung.  Sie  regelt  die
Beitragsverpflichtungen der Mitglieder. Sie kann nur von der Mitgliederversammlung
des Vereins geändert werden.

§ 2 Beschlüsse

1. Die  Mitgliederversammlung  beschließt  die  Höhe  des  Beitrags.  Der  Vorstand
entscheidet über Härtefälle.

2. Die festgesetzten Beträge gelten ab 1. Januar des folgenden Jahres, in dem der
Beschluss  gefasst  wurde.  Durch  Beschluss  der  Mitgliederversammlung  kann
auch ein anderer Termin festgelegt werden.

§ 3 Beiträge

1. Beitragshöhe
 Einzelpersonen zahlen mindestens 20,- € . 
 Ehepaare bzw. Lebensgemeinschaften entrichten mindestens 25,- € pro Jahr.

2. Der Mitgliedsbeitrag wird durch Einzugsermächtigung zum 01.04. eines jeden
Jahres vom Girokonto abgebucht.

3. Der Mitgliedsbeitrag kann als Spende bei der Steuer abgesetzt werden.

§ 4 Vereinskonten

KSK Köln + Raiffeisenbank Rheinbach Voreifel eG
IBAN: DE86370502990047005550  IBAN:DE60370696271019665018
BIC:  COKSDE33                                    BIC: GENODED1RBC

Unsere Gläubiger-ID lautet:   DE70ZZZ00000287672  
                                                      



Überweisungen  auf  andere  Konten  sind  nicht  zulässig  und  werden  nicht  als
Zahlungen anerkannt.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Beitragsordnung trat mit Wirkung vom 15. Oktober 2010 in Kraft 
(Mitgliederversammlung am 20. März 2014: Beschluss zur Beitragserhöhung ab 2015).


